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kann INa  zn C111 treiere un duldsamere Haltung gegenüber relig10-
SC  — roblemen überhaupt beobachten Das alte Vorurteil
das Christentum als Hilfsmacht des europaischen Imperialismus
un Feind gesunden un tortschrittlichen Volkstums schwin-
det Jlangsam dahin un jede wahre Relig1iösität wırd VO  =) viıelen
als C1ine befreiende lebensbejahende Kraft erkannt Gewiß ZCISCH
manche gebildete Türken heute CHIC DSECWI1SSC Hinneijigung ZU
Christentum DE deshalb we1l S1IC darın Weg höherer
Zivilisation un Menschlichkeit erblicken WIC für SIC allge-
eciNnen Amerika das große Vorbild geworden 15  t26 ber dahinter
schlummert doch mıtuntfer C1Ne ungestillte Sehnsucht ach Ner

vollbefriedigenden Religion Wıiırd die issıon WCNN dieses große
Suchen un Ringen einmal offen zutage 51 ihrer Aufgabe annn
gewachsen sein?

KLEINE

Zum Eherecht der Orientalen
Von rof Dr. AudomarScheuermann, OF unchen

In Balde WIT': dem Gesetzbuch für die lateinısche Kirche dasjenıge für die
orıentalische Kırche an die Seite treten Zwei wichtige Teıle daraus wurden VO

H1 Stuhl bereits veröffentlicht, das Eherecht durch das Motupropri10 „Crebrae
allatae‘‘ Vom Februar mıt Geltung VO Maı 1949 und das Prozeß-
recht durch das Motuproprio „S5ollicitudinem ostram“ VO 0 Januar 950
mıt Geltung VO Januar 1951 an®

S ist also heute bereits das NEeCUEe Eherecht Geltung. Es empfiehlt sıch
aher, CIN1YC auch für die m1ssıonarısche Praxis wichtige Punkte besonders
hervorzuheben.

Das NCUC Eherecht gılt tur alle Angehörigen der orientalischen Kirche
Diese stellt i verfassungsrechtlicher Hınsıcht keine Einheit dar, ist vielmehr aus
CIM Reihe besonderer (Gemeinschaften zusammengesetz(, dıe ihre JC CLE
hierarchische Führung und besondere Rechtsordnung haben. Im Bereich des
Eherechts sınd 198808 die Partikularrechte der einzelnen Riten der orijentalischen
Kirche überwunden un durch C111 einheitliches päpstliches Recht geregelt

Irotz der weıtreichenden wortlichen un sachlichen Übereinstimmung
zwiıschen dem lateinıschen und dem oriıentalıschen Eherecht 1St doch auf
Reihe bemerkenswerter Unterschiede hinzuweısen

f

26 Levonian, he Turkish Press Beirut 1937, 9 Si-
INONN, Die Welt des Islam und iıhre Beziehungen mıt der Christenheit, (Guters-
loh, 1948, 367 ff
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. Die Frage der Zuständigkeit
Das orjentalische Eherecht 1sSt für die Angehorigen der orientalischen Rıten

verbindlıch 7u welchem Rıtus jemand gehort wiırd 1111 allgemeınen durch dıe
Taufe bestimmt (CGIEG S 1) Innerhalb des Rıtus begründet der eigentliche
der uneigentliıche Wohrnsitz die Zugehörigkeıit Bischof der Pfarrer (Or
Eherecht S3n 1) Ks 1St nıcht dafß WCT Wohrnsitz keinen Bischof
der Parrer des CIECNCH Ritus hat 1U hne weıteres dem Bischof der Pfarrer

anderen orientalischen Rıtus zugehoört vielmehr ist hierüber ausdrücklich
bestimmt

Wenn S1C| Wohn- der Auftenthaltsort eın Pfarrer des CISCHNCH Rıtus
befindet wiırd der Regel der zuständıge Bischof solchen Katholiken
den Pfarrer anderen Ritus ZU Seelsorger bestimmen, der dann auch
trauungsberechtigt 1st (C 86 $ 3n Wenn sıch Gläubige außerhalb 110
Zesc des CISCHNCH Rıtus befinden un! 1Iso keinen zustaändıgen Bischof haben,
S unterstehen S1C dem Ortsoberhirten, der für S1C trauungsberechtigt ist In
riıtueli gemischten Gegenden können gleıchen Ort mehrere Oberhirten
Frage kommen solchen Fallen wird der Stuhl der mıt SCINCT Zustim-
MUunNns der Patrıarch den zustandıgen Oberhirten bezeichnen (c 8653n 3) Wenn
Brautleute verschiedenen KRıten zugehören, 1st ZUT gültiıgen ITrauungsassıstenz
jeder Bischof der Pfarrer berechtigt der wenıgstens ftür Brautteil -
standıger Oberhirt 1st (C 2) In der orıentalıschen Kirche gılt die Ord-
nungsvorschrift, da{iß der Regel erster Linie der Pfarrer des Brautigams
(nicht der Braut) anzugehen ist (c 88853

Orientalen also, welche Bereich der lateiniıschen Kirche leben un hıer
keinen Ordinarıus ihres Rıtus haben, unterstehen, W as die gültige Trauungs-
assıstenz angeht, dem Oberhirten der betreffenden lateinıschen Di  zese Doch
ıst auf ıhre Ehe nıcht das lateinısche, sondern das orj:entalısche Eherecht -
zuwenden.

Hindernisrecht
Im Hindernisrecht bestehen bemerkenswerte Unterschiede gegenüber dem

lateinischen FEherecht.
Zunächst besteht das Hindernis der Religionsverschiedenheıit cultus dis-

paritas) zwischen getauften, auch akatholischen, und unge-
tauften Partner. Das Hındernis hat bekanntlıch der lateinischen Kirche bis
1918 der gleichen Weise bestanden, wurde aber durch den GIG auf1€ hen
zwiıschen Katholiken und Ungetauften beschränkt. Diese Beschränkung wurde für
dıe Orientalen nıcht übernommen. Es haben demnach auf Grund des necuUueCN
Eherechtes die Ehen zwıschen nıchtunierten rthodoxen undUngetauften keine
Rechtsgültigkeit, 1ne Tatsache, die zweıl ellos für viele. Rußland geschlos--

Ehen VO  $ weiıttragender Bedeutung: ist.
Nicht schwerwiegend ist der weıtere Unterschied 111 Hindernisrecht, dafß

die Verwandtschaftsgrade bei en Hindernissen der Blutsverwandtschaft und
der Schwägerschaft der Seitenlinie nach der sogenannten römisch rechtlichen
Berechnung gezählt werden. dıe Grade 11 der Seitenlinie werden ermittelt
durch die Zahl der Zeugungen 1 beiden Verbindungslinien Z KEeIMECINSAMECN
Stamm (c 6 $ 4n3) Damit verdoppeln sich 111 orjentalıschen Eherecht die
Grade der Seitenlinie gegenüber der lateinischen Zählung Es ergıbt sich also:
15*
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lateinıscher orjıentalıscher
Verwandtschaftsgrad Verwandtschaftsgrad

Grad Grad
Grad beruhrend den Grad
Grad rad
Grad berührend den Grad
Grad beruüuhrend den Grad—x CN CN ©&0) ©S ©&) rad N SO - S 16 ©© rad

Sachlich besteht den beiden Verwandtschaftshindernissen beiden Rech-
ten kaum C1in Unterschied;: S51C bestehen gemäß 66 $ 1 und 6781n
den geraden Linien unbegrenzt Blutsverwandtschaft der Seitenlinie bıs ZU

Grad einschließlich I rad lateinischer Zählung) Schwagerschaft der
Seıitenlinıie bıs ZUuU Grad einschliefßlich (=2 Grad lateinıscher Zählung)
Auf Grund der verschıiedenen Zahlung können dıe Hındernisse der Orıenta-
lischen Kırche jedoch einzelnen Fallen weiıter gehen So 1ST der lateinischen
Kırche die Seitenverwandtchsaft Grad berührend den nıcht mehr ehe-
hındernd ohl ber der orjientalıschen Kırche, da sıch nach dortiger Zah-
lung 10 Seitenverwandschaft rad handelt

Neben der Schwagerschaft W1C S1C Z2US dem lateinıschen Kirchenrecht be-
kannt 1ST gıibt CS der orjentalischen Kırche auf Grund partıkularen Rechts
noch weıtere Arten Vo  w) Schwägerschaft deren Geltung für dıe betreffenden
Rıten VO Eherecht anerkannt ist Praktisch dürften diese Arten Vomn

Schwäagerschaft 98088 Falle der Ehe unter Geschwistern aktuell werden;:
können nıcht Brüder Schwestern heıraten, weil manchen Riten, be;
den Griechen, 10 Schwägerschaft auch unter der beiderseitigen Blutsverwandt-
schaft durch dıe Ehe begründet wird, die diesem Halle eheverungültigend
wirkt (c 67 1n2)

Bezüglich gler Dispensmoglichkeit beıi Ehehindernissen ıst beachtlich, dafs
bei den Orıjentalen die Bischöfe un die Patriarchen weitergehende Vollmachten
haben als die Oberhirten der lateinischen Kırche. ährend letzteren 1L1UTE die
Dispensvollmachten der 1043— 45 zustehen, raumt des orıentalıschen
Eherechts den Bischofen un Patriarchen ständige Dispensvollmachten C112 Wei-
terhın ist bemerkenswert, da nunmehr durch uch den Pfarrkooperatoren
die Dispensvollmachten WIC den 1043—45 eingeraumt sind.

Das Konsensrecht
In der Lehre VO OonNsens tallen Neuerungen auf Die schwere, von

außen un ungerecht eingeflöfßte Furcht wirkt NUur dann ehevernichtend WeNNn S1C

eingeflößt wurde ‚„ad extorquendum consensum‘HC: Diese Formulierung
scheint strenger als dıe des lateinischen Kırchenrechts des O 1087 $ 1, 1Ur

verlangt ist, daß sıch jemand CINZ18 durch die Eheschließung dem angedrohten
Übel entziehen kann,; nıcht ber verlangt ist daß der Furchteinflößung dıe
sıcht der Konsenserzwingung innewohnt Eine bekannte eherechtliche Kontro-

ıst damıt ohl für die orjentalische Kırche strengeren Sinne entschie-
den worden.

Die bemerkenswerte Verschiedenheıt liegt in der Bestimmung des
„‚Matrimonium sub condıtione contrahı nequit“‘. Damıt ist Gegensatz ZU)
lateinischen Eherecht dıe Eheschließung bei den Orientalen C112 bedingungs-
teindlıches Geschäft; 1NC unter Bedingung, SC1 erlaubten der ul

laubten, abgeschlossenen Ehe ist unguültig.
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Die Formvorschriften
ährend auch der orjıentalıschen Kırche dıe Ehe VOT dem Bischof der

Pfarrer un! Zeugen abgeschlossen werden MU!: 1St bemerkenswert dafß
C111 weıteres Gültigkeitserfordernis aufstellt Die Eheschließung muß „T1tU
erfolgen urch lange Jahrhunderte hindurch galt der kirchliche degensritus be1ı
den Orientalen als ZUT Gültigkeit der Eheschließungsform ertorderlich Diese
alte JIradıtion hat nunmehr auch die Anerkennung des HI Stuhls gefunden ZU

Gültigkeit 1st nıcht blofß dıe Assıstenz sondern auch die Benediktion on
seıten des Priesters verlangt Normalerweise geschieht diese enediktion
Kıtus der sogenannten Coronation Falls dieser twa dem lateinıschen Brautsegen
entsprechende Rıtus Aaus iırgendwelchen Gründen unterbleibt 1st dennoch außer
der aktıven Assistenz die Segenserteilung VO  - seıten des Priesters ZUF Gültig-
keit erfordert

Wegen dieser Notwendigkeit der rituellen Segnung ann auch das Verbot
des lıturgischen Ritus für Menschen, WIC lateinischen Kirchenrecht gılt
(GIE 11092 1109 das orıentalische Kirchenrecht nıcht mehr aut-

werden.
Kıne eingehende vergleichende Studie uber das lateinische un!' orjentalische

Eherecht gedenken WITr demnächst anderer Stelle vorzulegen. Es sollen hıer
Nu die praktisch bedeutsamsten Unterschiede hervorgehoben werden, die beı
der Behandlung der hen VO  - Orientalen beachten sınd.

SPRECHUNGEN
Julius Tycıak, Zwischen Morgenland und Abendland Fın Beitrag zZzu

west-östlichen Gespräch. Bastion-Verlag, Düsseldorf 1949, 1665
W iederum CIM echter Tyciak! in beschwingten 1Ur bisweilen leicht

manıerlichen Sprache, miıt guter Kenntnis der Liturgie, der Vaäter und der heo-
logen des Ostens (einschlielßlich der Sophiologen) und des estens (besonders
der Tübinger, Scheebens un Schells) mochte Gedanken tür C1nNn Gespräch
zwıschen ÖOst und West bereitstellen als „Prolegomena Theologıe der
Begegnung‘“‘. Dabei geht ıhm WECN1IECT diıe eigentlichen Unterscheidungs-
fragen als dıe „Klangfarbe‘“ 1n der auch 111 den übrıgen Teilen derDog-
matık Verschiedenheiten (nicht Gegensätze) bestehen. Die Stetis anregenden und
lehrreichen Ausführungen tutzen sıch VOI allem/ aut die „dogmatisch sehr
fruchtbare Liturgie‘ des Ostens.

ist bemüht, der Gefahr auszuweichen, die lebendige Fülle des ostlıchen
Geistes starre Schemata PTFCSSCH, Es sec1 dahıngestellt, ob das gCr
lungen 15L sollte 111a Pragungen WIC „der ostliche Mensch“ vermeiden,
da S1C generisch sınd Kann INd  z} A4aus der syrıschenLiturgie allgemeineSchlüsse für den „„ostlıchen Menschen‘““ zehen usf

Der Wert des Buches ftür die Missionswissenschaftt se1 mıt den Worten des
Verfassers beleuchtet: 99-  1€ ostlıche Geisteswelt MU: endlich einmal für
theologisches Denken truchtbar werden Da i1st auch dıe gesamte asıatische enk-
elt mıt eingeschlossen Hat nıcht auch hıer 1US J dıe Tore aufgestoßen
Da wırd CS sıcher 1nNe Aufgabe des christlichen Ostens SCIN, 1NC Brücke


